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Mit Blick auf diesen Gesetzeszweck kann es u.  E. 
nicht darauf ankommen, ob der Notar bei der Antrag-
stellung als Bote oder als Vertreter handelt. Vielmehr 
gilt die Vorschrift für beide Arten der Antragstellung. 
Umgekehrt wird man der Vorschrift nicht entnehmen 
können, dass die Einreichung eines Eintragungsantrags 
als Bote nunmehr ausgeschlossen sein soll. Insoweit ist 
die in sich widersprüchliche Gesetzesformulierung 
dahingehend aufzulösen, dass in den Fällen des §  20 
GBO die Eintragung nur erfolgen soll, wenn ein No-
tar den Antrag [gedanklich zu streichen: „im Namen“] 
für einen Antragsberechtigten einreicht [Bote] oder 
den Antrag im Namen eines Antragsberechtigten 
stellt [Verfahrensvertreter]. Der Ausschluss der Ein-
reichungsmöglichkeit gem. §  13 Abs. 1 S. 3 GBO ist 
indes nicht dahingehend zu verstehen, dass den An-
tragsberechtigten hiermit die rechtliche Möglichkeit zur 
Abgabe einer Verfahrenserklärung i.  S.  v. § 13 Abs. 1 
S. 1 GBO, also ihre Verfahrensfähigkeit abgesprochen 
wird; denn dies liefe auf einen faktischen Zwang zur 
Erteilung einer Verfahrensvollmacht an einen Notar 
hinaus. Ein solcher – und sei es auch nur faktischer – 
Zwang zur Vertretung durch einen Dritten (hier: Notar) 
ist der GBO fremd und lässt sich weder dem Wortlaut 
des § 13 Abs. 1 S. 3 GBO noch der Gesetzesbegrün-
dung entnehmen. Überdies sind Normadressaten des 
§ 13 Abs. 1 S. 3 GBO nicht die Antragsberechtigten, 
sondern die Grundbuchämter. Diese sind gehalten, 
den Antrag nur zu vollziehen, wenn ein Notar den An-
trag „eingereicht“ hat. Dieses Einreichen des Antrags 
durch den Notar kann als Bote, also durch Überbringen 
einer fremden Verfahrenserklärung, oder als Verfahrens-
vertreter, also durch Abgabe einer eigenen Verfahrens-
erklärung namens der Antragsberechtigten aufgrund 
– ggf. gem. § 15 Abs. 2 GBO verfahrensrechtlich zu ver-
mutender – Vollmacht, geschehen.

Vor diesem Hintergrund ist Reetz zuzustimmen, wenn 
er mit Blick auf den Normzweck des § 13 Abs. 1 S. 3 
GBO ausführt:

„Hierdurch soll der „Eigenvollzug“ durch die An-
tragsberechtigten mittels einer ihnen zur Verfügung 
stehenden beglaubigten Abschrift oder Ausfertigung der 
Aufl assung im Grundbuch unterbunden werden, um 
die Maßgaben der Geldwäschegesetzgebung, insbeson-
dere das Barzahlungsverbot, durchzusetzen. Die Norm 
richtet sich an das Grundbuchamt, das die Antrag-
stellung durch einen Notar vor dem Vollzug zu prüfen 
hat.“

(BeckOK-GBO/Reetz, §  13 Rn. 59a – Herv. durch 
DNotI; in diesem Sinne auch Th elen, in: Herrler/
Hertel/Kesseler, Aktuelles Immobilienrecht 2023, 
5. Aufl . 2023, A. I. 3. a)).

Die in der Literatur vereinzelt vertretene Ansicht, in den 
Fällen des § 20 GBO müsse der diesbezügliche Eintra-
gungsantrag durch den Notar als Vertreter gestellt wer-
den (in diesem Sinne Bauer, in: Bauer/Schaub, GBO, 
5. Aufl . 2023, §  13 Rn. 44a), vermag nicht zu über-
zeugen. Diese Ansicht lässt jegliche Auseinandersetzung 
mit dem Normzweck des § 13 Abs. 1 S. 3 GBO und der 
Frage des Normadressaten vermissen. Außerdem dürf-
te diese Ansicht wohl auf einer unzutreff enden Inter-
pretation eines Aufsatzes von Wilsch (ZfIR 2023, 68) 
beruhen. In diesem Aufsatz spricht Wilsch zwar einer-
seits vom „Antrag des Notars“, zugleich aber von einer 
„Einreichungsbeschränkung“ und gerade nicht von einer 
Beschränkung der Verfahrensfähigkeit der Beteiligten 
(ZfIR 2023, 68, 68). Wilsch dürfte u. E. daher dahin-
gehend zu verstehen sein, dass nur der Eigenvollzug 
durch die Antragsberechtigten ausgeschlossen sein soll 
(vgl. insbesondere Beck śches Notar-Handbuch, §  11 
Rn. 117b: „Die neue Einreichungsbeschränkung dient der 
präventiven Kontrolle und Sicherung des eingeführten Ver-
bots bestimmter Gegenleistungen gemäß § 16a GwG. Das 
Grundbuchamt ist gehalten, die Beschränkung zu beach-
ten. Relevant wird dies, sofern nicht das Notariat den An-
trag einreicht, sondern einer der Beteiligten, beispielsweise 
der Erwerber der Immobilie.“ ).

2. Ergebnis
Die Frage 2 ist mithin dahingehend zu beantworten, 
dass § 13 Abs. 1 S. 3 GBO einer Einreichung eines vom 
Begünstigten gestellten Antrags durch den Notar als 
Bote nicht entgegensteht.

BauGB §§ 28, 250; GBestV-Bau § 2
Negativattest der Baubehörde hinsichtlich der 
Mindestanzahl von Wohnungen i. S. d. § 250 
Abs. 1 S. 2 u. 6 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 S. 2 
GBestV-Bau 

I. Sachverhalt
Das Grundbuchamt X verlangt stets ein Negativattest 
der kreisfreien bayerischen Stadt X bei der Begründung 
von Wohnungseigentum, selbst wenn sich in dem Wohn-
gebäude nur wenige Wohnungen (im konkreten Fall vier 
Wohnungen) befi nden und demnach eine Ausnahme 
vom Genehmigungsvorbehalt besteht. Die Stadt X wei-
gert sich, solche Negativatteste zu erteilen, möglicher-
weise, da ein zuständiger Sachbearbeiter fehlt und/oder 
sich die Stadt der Problematik rund um § 250 BauGB 
noch nicht bewusst ist. Dies führt zu erheblichen Ver-
zögerungen bei dem Vollzug von Teilungserklärungen.

II. Frage
Darf das Grundbuchamt bei der Begründung oder Tei-
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lung von Wohnungseigentum im Bezirk der kreisfreien 
Stadt X (auch) im Hinblick auf die Anzahl der Wohnun-
gen im entsprechenden Wohngebäude darauf bestehen, 
dass immer ein Negativattest der Stadt vorzulegen ist?

III. Zur Rechtslage
1. Anwendungsbereich des § 250 Abs. 1 BauGB
Gem. § 250 Abs. 1 S. 1 BauGB bedarf in Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt die Begründung oder 
Teilung von Wohnungs- oder Teileigentum bei Wohn-
gebäuden der Genehmigung, sofern eine Rechtsverord-
nung i. S. d. § 250 Abs. 1 S. 3 BauGB erlassen wurde 
und die Wohngebäude bereits am Tag des Inkrafttretens 
dieser Rechtsverordnung bestanden. Einerseits müssen 
also Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten defi -
niert (vgl. § 201a BauGB) und andererseits auch ein Ge-
nehmigungsvorbehalt für die Bildung von Wohnungs-
eigentum (vgl. § 250 Abs. 1 S. 3 BauGB) angeordnet 
worden sein, jeweils in Form einer Rechtsverordnung 
(vgl. nur BeckOK-BauGB/Couzinet, Std. 1.10.2023, 
§ 250 Rn. 20). Freilich kann dies „technisch“ in einer 
einzigen Rechtsverordnung erfolgen. 

Eine Verordnung i. S. d. § 250 Abs. 1 S. 3 BauGB ist 
in Bayern (erst) seit 1.6.2023 vorhanden. §  2 dieser 
Verordnung (Verordnung zur bauplanungsrechtlichen 
Bestimmung von Gebieten mit einem angespannten 
Wohnungsmarkt [Gebietsbestimmungsverordnung 
Bau – GBestV-Bau]) regelt einen entsprechenden Ge-
nehmigungsvorbehalt. Gemäß der Anlage zu dieser Ver-
ordnung zählt die Stadt X zu jenen Gebieten, in denen 
ein angespannter Wohnungsmarkt besteht und ein Ge-
nehmigungsvorbehalt nach §  250 Abs.  1 BauGB gilt. 
Zuständig für die Erteilung einer Genehmigung ist die 
untere Bauaufsichtsbehörde (§ 2 Abs. 2 GBestV-Bau).

Zu beachten ist, dass es nach § 250 Abs. 1 S. 2 BauGB 
einer Genehmigung nicht bedarf, wenn sich in dem 
Wohngebäude nicht mehr als fünf Wohnungen befi n-
den. Der bayerische Gesetzgeber hat allerdings von dem 
in § 250 Abs. 1 S. 6 BauGB enthaltenen Recht Gebrauch 
gemacht, diese Anzahl abweichend zu regeln. Die in § 2 
Abs. 1 S. 2 GBestV-Bau genannte Ausnahme sieht vor, 
dass der Genehmigungsvorbehalt nur einschlägig ist, 
wenn Wohngebäude betroff en sind, in denen sich mehr 
als zehn Wohnungen befi nden.

2. Prüfungspfl icht des Grundbuchamts und Nach-
weispfl icht des Eigentümers
Bei einem Grundstück, welches im Geltungsbereich einer 
Rechtsverordnung nach § 250 Abs. 1 S. 3 BauGB liegt, 
darf das Grundbuchamt die Eintragung der WEG-Auf-
teilung in das Grundbuch nur vornehmen, wenn ihm die 
Genehmigung oder das Nichtbestehen der Genehmi-
gungspfl icht nachgewiesen ist (§ 250 Abs. 5 S. 1 BauGB). 

Das Grundbuchamt muss jedoch selbstständig prüfen, 
ob das aufzuteilende Grundstück in einem Gebiet liegt, 
für welches der Genehmigungsvorbehalt nach §  250 
Abs. 1 BauGB gilt (Wobst, MittBayNot 2023, 328, 
334). Dies ist für das Gebiet der Stadt X, wie oben dar-
gestellt, grundsätzlich der Fall. Es ist umstritten, ob das 
Grundbuchamt im Übrigen verpfl ichtet ist, eigenstän-
dig zu prüfen, ob eine Aufteilung ausnahmsweise ge-
nehmigungsfrei ist oder ob es stets verlangen kann, dass 
ein Negativattest der Baubehörde vorgelegt wird. Dies 
bezieht sich insbesondere auf die Frage, ob das entspre-
chende Gebäude wegen des Unterschreitens der erfor-
derlichen Mindestanzahl von Wohnungen (in Bayern: 
zehn; vgl. oben Ziff . 1) nicht unter den Anwendungs-
bereich des § 250 Abs. 1 BauGB fällt. 

a) Streitstand
Die überwiegende Auff assung geht davon aus, dass 
das Grundbuchamt nicht eigenständig zu prüfen habe, 
ob die Mindestanzahl an Wohnungen, die sich im Ge-
bäude befi nden, überschritten wird, sondern auch in-
sofern ein Negativattest der Behörde verlangen kann 
(Grziwotz, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, Std.: 151. EL August 2023, §  250 Rn. 101; 
BeckOK-BauGB/Couzinet, §  250 Rn. 11.2; Wobst, 
MittBayNot  2023, 328, 334; deutlich auch die Voll-
zugshinweise des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr, Std.: Mai 2023, auf S. 19 
unter lit. c dritter Spiegelstrich). Auf Basis der h. A. ist 
mithin ein Negativattest erforderlich und das Grund-
buchamt muss nicht von sich aus prüfen, ob die Min-
destanzahl nach § 2 Abs. 1 S. 2 GBestV-Bau unter- bzw. 
überschritten ist. Ein entsprechendes Negativzeugnis der 
Baubehörde könnte aber bereits in die Abgeschlossen-
heitsbescheinigung aufgenommen werden (Wobst, Mitt-
BayNot 2023, 328, 334; ebenso Vollzugshinweise S. 19).

Eine andere Auff assung geht hingegen davon aus, dass für 
das Nichtbestehen der Genehmigungspfl icht aufgrund 
Unterschreitens der erforderlichen Anzahl an Wohnun-
gen ein Negativattest nicht erforderlich ist. Vielmehr sei 
dem Grundbuchamt die Mindestanzahl der Wohnun-
gen unmittelbar aus den Eintragungsunterlagen, insb. 
dem Aufteilungsplan, ersichtlich und es dürfte keine 
weiteren Nachweise verlangen (DNotI-Report 2021, 
113, 117; so auch Johannsen, DNotZ 2023, 325, 331). 

b) Position des DNotI
Das DNotI hat sich bereits im Jahre 2021 wie folgt ge-
äußert:

„Für die Mindestanzahl der Wohnungen wird ein ent-
sprechender Nachweis entbehrlich sein, denn diese ist dem 
Grundbuchamt ohne Weiteres aus den Eintragungsunter-
lagen ersichtlich. Diesbezüglich off en – und einem sepa-
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raten Gutachten vorbehalten – ist die Frage, ob es für die 
Mindestanzahl der Wohnungen auf die Anzahl der Woh-
nungs- bzw. Teileigentumseinheiten ankommt oder auf die 
Anzahl der baulichen Wohnungen.“

(DNotI-Report 2021, 113, 117).

Das DNotI ging im vorgenannten Reportgutach-
ten mithin tendenziell davon aus, dass ein Negativat-
test der Baubehörde nicht erforderlich sei (Gutachten 
DNotI-Report 2021, 113, 117 a.  E.: „Ein solches Ne-
gativattest sieht das Gesetz aber jedenfalls nicht aus-
drücklich vor.“). Inzwischen entspricht es indes der ganz 
h. A., dass, angelehnt an § 28 Abs. 1 S. 2 BauGB, ein 
solches Negativattest seitens der Behörde erteilt werden 
kann und ggf. muss (Meier/Leidner, MittBayNot 2022, 
114, 124; Johannsen, DNotZ 2023, 325, 332; Wobst, 
MittBayNot 2023, 328, 334; BeckOK-BauGB/Couzi-
net, § 250 Rn. 11.1; Grziwotz, § 250 Rn. 99; die beiden 
Letztgenannten widersprechen dem erwähnten DNotI-
Gutachten auch ausdrücklich). Für die herrschende Mei-
nung spricht, dass im Rahmen der Beschlussempfehlung 
und des Berichts des Ausschusses für Bau, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Kommunen (BT-Drs. 19/29396, 
S. 62) eine Ergänzung der ursprünglichen Fassung des 
§ 250 BauGB angeregt wurde. Der schlussendlich auch 
Gesetz gewordene § 250 Abs. 5 S. 1 BauGB sollte „in 
Anlehnung an das Negativattest beim Vorkaufsrecht (§ 28 
Absatz 1 Satz 2) [vorsehen], dass dem Grundbuchamt das 
Nichtbestehen der Genehmigungspfl icht aufgrund des neu 
eingefügten Absatz 1 Satz 2 nachzuweisen ist“. 

Die Bestimmung des § 250 Abs. 5 S. 1 BauGB sowie 
die Gesetzesmaterialien sprechen prima facie für die 
herrschende Auff assung und damit dafür, dass das 
Grundbuchamt auf einem Negativattest beharren darf. 
Ein genauerer Blick zeigt indes, dass zu diff erenzieren 
ist, und es durchaus Fälle geben kann, in denen das 
Grundbuchamt in Bezug auf die Anzahl der Wohnun-
gen (und dann auch in Bezug auf die dann irrelevan-
te Frage, ob ein „Bestandsgebäude“ vorliegt; zu dieser 
umstrittenen Frage vgl. DNotI-Report 2021, 113, 116; 
Johannsen, DNotZ 2023, 325, 332; Grziwotz, §  250 
Rn.  44; Meier/Leidner, MittBayNot 2022, 114, 122) 
kein Negativattest verlangen darf.

Wie oben dargelegt, hat der Gesetzgeber eine Anleh-
nung an § 28 Abs. 1 S. 2 BauGB vorgenommen. Es 
darf nun aber nicht vorschnell davon ausgegangen wer-
den, dass damit stets auch ein Negativattest erforder-
lich wäre. Vielmehr muss noch ein Schritt weiterge-
dacht werden. Denn auch im Rahmen des § 28 Abs. 1 
S. 2 BauGB ist anerkannt, dass das Grundbuchamt die 
Vorlage eines Negativattests nicht verlangen kann, 
wenn das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts off en-

kundig ist oder sich dies aus dem Inhalt der Urkunde 
eindeutig ergibt (BGH NJW 1979, 875; OLG Mün-
chen FGPrax 2008, 13, 14; BeckOGK-BGB/J. Weber, 
Std. 1.11.2023, § 925 Rn. 256; Schöner/Stöber, Grund-
buchrecht, 16. Aufl . 2020, Rn. 4130). Das Grundbuch-
amt hat bspw. den Ausschlusstatbestand des § 26 Nr. 1 
BauGB selbstständig zu prüfen und darf jedenfalls bei 
Off enkundigkeit des Verwandtschaftsverhältnisses kein 
Negativattest verlangen (Schöner/Stöber, Rn.  4130; 
BeckOGK-BGB/J. Weber, §  925 Rn. 257; BeckOK-
GBO/Hügel, Std. 1.3.2024, § 20 Rn. 75). Ebenso we-
nig darf das Grundbuchamt die Vorlage einer Vorkaufs-
rechtsverzichtserklärung verlangen, wenn sich aus dem 
Inhalt der Urkunde zweifelsfrei ergibt, dass kein Kauf-
vertrag oder kaufähnliches Rechtsgeschäft vorliegt (vgl. 
BeckOK-BauGB/Grziwotz, Std.: 1.10.2023, § 28 Rn. 7 
m. w. N). Nur sofern das Grundbuchamt das Bestehen 
eines Vorkaufsrechts nicht sicher ausschließen kann, 
also kein „Evidenzfall“ vorliegt, kann ein Negativat-
test verlangt werden (Kilian, in: Bauer/Schaub, GBO, 
5.  Aufl . 2023, §  20 Rn. 209; BeckOK-GBO/Hügel, 
§ 20 Rn. 75). Vor diesem Hintergrund erscheint uns 
die h. M. als zu kurz gedacht, wenn sie aufgrund der 
vom Gesetzgeber intendierten Parallelität von §  250 
Abs. 5 S. 1 BauGB zu § 28 Abs. 1 S. 2 BauGB, indem 
jeweils eine sog. Grundbuchsperre angeordnet wird, 
postuliert, es sei stets die Vorlage eines Negativzeugnis-
ses der Baubehörde erforderlich.

Nach unserem Dafürhalten gilt Folgendes: Wenn aus 
den Eintragungsunterlagen eindeutig ersichtlich ist, 
dass sich in dem Gebäude weniger als zehn Raum-
einheiten, die potenziell jeweils als Wohnung die-
nen könnten, befi nden, darf das Grundbuchamt kein 
Negativattest verlangen; denn in diesem Fall kommt 
wegen des Unterscheitens der nach §  2 Abs. 1 S. 2 
GBestV-Bau erforderlichen Mindestanzahl an Woh-
nungen ein Genehmigungserfordernis off ensichtlich 
nicht in Betracht (egal ob ein Bestandsgebäude oder 
Neubau vorliegt). Auf Rechtsunsicherheiten bzw. un-
geklärte Rechtsfragen (bspw. das Abstellen auf die An-
zahl der rechtlichen Wohnungs- bzw. Teileigentums-
einheiten (im Sinne des WEG) bzw. auf die Anzahl 
der tatsächlichen, also baulichen Wohnungen oder das 
Mitrechnen einer Teileigentumseinheit) muss sich das 
Grundbuchamt, wie auch bei § 28 Abs. 1 S. 2 BauGB, 
hingegen freilich nicht einlassen. Die Entscheidung 
über derlei ungeklärte Rechtsfragen steht dem Grund-
buchamt nicht zu, sodass es die Vorlage eines Negativ-
zeugnisses der zuständigen Baubehörde verlangen kann, 
wenn ein Genehmigungserfordernis nicht evident aus-
zuschließen ist.

Demgegenüber kommt es auf diese bislang ungeklärten 
Rechtsfragen nicht an, wenn sich aus dem amtlichen 
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Aufteilungsplan i. S. v. § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 WEG 
ergibt, dass – wie hier – insgesamt nur vier (potenzielle) 
Wohnungen im baulichen Sinne vorhanden sind. Eben-
so wenig kommt es in diesem Fall auf die Tatfrage an, 
ob es sich um ein Bestandsgebäude oder einen Neubau 
handelt. In Parallele zu § 28 Abs. 1 S. 2 BauGB liegt 
vielmehr ein Fall vor, bei dem evident ein Genehmi-
gungserfordernis nicht in Betracht kommt, sodass u. E. 
das Grundbuchamt auch nicht die Vorlage eines Nega-
tivzeugnisses verlangen darf. Der h. M. ist daher ent-
gegenzuhalten, dass sie die von ihr als Begründung he-
rangezogene funktionelle Parallelität von § 250 Abs. 1 
S. 5 BauGB und § 28 Abs. 1 S. 2 BauGB (Anordnung 
einer sog. Grundbuchsperre) nicht ganz zu Ende ge-
dacht hat. 

3. Ergebnis
Entgegen der h. M. ist nach unserem Dafürhal-
ten die Vorlage eines Negativzeugnisses i.  S.  v. §  250 
Abs.  1 S.  5 BauGB für den grundbuchlichen Vollzug 
der Teilungserklärung nicht stets erforderlich. Wenn 
sich aus dem amtlichen Aufteilungsplan i.  S.  v. §  7 
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 WEG eindeutig ergibt, dass sich in 
dem Gebäude weniger als zehn Raumeinheiten (die 
potenziell jeweils als Wohnung dienen könnten) be-
fi nden, darf das Grundbuchamt kein Negativattest 
verlangen. Denn in diesem Fall kommt wegen des 
Unterschreitens der nach §  2 Abs.  1 S.  2 GBestV-
Bau erforderlichen Mindestanzahl an Wohnungen 
ein Genehmigungserfordernis off ensichtlich nicht in 
Betracht.


